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REPU SLI STERREICH 
BUNDESt lNI TERI M FüR INNERES /014 ien, 100 

,Zahl: 112 276/5-1/7/85 
I ' 
Bei Beantwortung bitte angeben 

,/ Betr: Entwurf einer Finanzstraf
gesetznovelle 1985; 

An das 

Begutachtung 

Präsidium des 
Nationalrates 

Wien, am 23.April 1985 

1010 W i e  n 

Das Bundesministerium für Inneres beehrt sich, anbei 

25 Abzüge seiner Stellungnahme zu dem vom Bundesministerium 

für Finanzen mit Rundschreiben vom 28.Februar 1985, Zl. 

FS-110/14-III/9/85, versendeten Entwurf einer Finanzstraf

gesetznovelle 1985 mit der Bitte um Kenntnisnahme zu über

mitteln. 

Beilagen 
_Ar 'di"" P; '+"}:f,,;J'!-,�f ru � .'>...� • .  � -l. _I • .:..�l'it . ..... ... J. 

der Ausf : t.i�ccrl�: 

Für den Bundesminister 

, l Dr. Hampel 

')! ))�) l-tt 
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., 
REPUBLIK ÖSTERREICH 
BUNDESMINISTERIUM FüR INNERES 

1014 Wien, Postfach 100 

Zahl: 112 276/5-1/7/85 
Bei Beantwortung bitte angeben 

Betr: Ent�rurf einer Finanzstraf
gesetz�ovelle 1985; 

An das 

Begu t ach tLL"'1g 

BLL�desministerium 
für Finanzen 

vlien, a:n 23.April 1985 

1015 

zu do. Zl. FS-110/14-III/9/85 vom 28.2.1985 

Unter Bezugnar...me auf die obzi t. do. Note beehrt sich 
das BLL"'1des:::ninisterium für Inneres mitzuteilen, daS von 

seinem StandpLL�t gegen den Ent�rf eines Bundesgesetzes, 

mit dem das Finanzstrafgesetz geändert wird (Finanzstraf

gesetznovelle 1985), keine BederJken bestehen. 

Es wird lediglich auf den Umstand hinge1.!/iesen, daß 
in der Gegenüberstellung der Gesetzestexte im § 93 Abs. 1 

1. Satz entgegen den in den ErläuterlL"'1gen zum Ausdruck ge

brachten Intentionen i1ei terhin der Begriff "Befehl" anstelle 

des in der Folge verwendeten Begriffes J1Bescheid 11 aufscheint. 

Es kann von ho. nicht beurteilt werden, ob dies beabsichtgt 

ist oder auf ein redaktionelles Versehen zurückzuführen ist, 

zu.rnal dem Ent�mrf selbst zufolge ausdrücklich nur der letzte 
Satz dieser Besti:n.mung wlter Verwendung des Begriffes ll=:e_ 

scheid!! zu ändern ist. 

25 Ausfertigu..�gen dieser Stellungnah.lle werden u. e. de:n 

Präsidium des Nationalrates übermittelt. 

r ür die .P,:;,.'.-·-, >� : .' 
d�""" rJr den Bundesminister 

Dr. Rampel 
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